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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
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schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 
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1. Einleitung 

An die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurde die Fragestellung herange-
tragen, ob und unter welchen Voraussetzungen Beiträge, die zur gesetzlichen Rentenversicherung 
entrichtet wurden, in Deutschland an die Versicherten zurück erstattet werden können. 

§ 210 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) regelt, dass Sozialversicherungsbeiträge, die auf-
grund bestehender Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung vom Entgelt ein-
behalten wurden, erstattet werden, wenn aus diesen Beiträgen keine anderen Leistungen der ge-
setzlichen Rentenversicherung (Rentenzahlungen oder Rehabilitationsleistungen) erbracht wer-
den oder erreicht werden können.  

Die Regelung des § 210 SGB VI bezieht sich jedoch nur auf zu Recht entrichtete Beiträge. Die Er-
stattung zu Unrecht entrichteter Beiträge ist in § 26 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) gere-
gelt.  

Im Folgenden wird nur die Erstattung rechtmäßig entrichteter Beiträge näher betrachtet. 

2. Allgemeines 

Grundsätzlich ist das Sicherungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung die Versorgung im Al-
ter, bei Erwerbsminderung oder Tod. Durch eine Beitragserstattung gehen diese möglichen An-
sprüche verloren, was dem Ziel der Sozialversicherung dem Grunde nach widerspricht. Deshalb 
ist die Beitragserstattung auf die Fälle begrenzt, in denen eine Versorgung auf andere Weise si-
chergestellt ist oder nicht mehr in der gesetzlichen Rentenversicherung erlangt werden kann.1 

Eine Beitragserstattung erfolgt gemäß § 210 SGB VI nur auf Antrag einer berechtigten Person und 
kann somit auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht von Amts wegen durch den Rentenver-
sicherungsträger veranlasst werden.2  

3. Berechtigter Personenkreis 

3.1. Personen, die nicht versicherungspflichtig sind und nicht das Recht zur freiwilligen Versi-
cherung haben 

Erstattungsberechtigt sind Versicherte nach § 210 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI, die nicht oder nicht mehr 
versicherungspflichtig sind (siehe hierzu die Regelungen der §§ 1 bis 4, 229 und 229a SGB VI) 
und gleichzeitig auch nicht die Berechtigung zur freiwilligen Versicherung (vergleiche §§ 7 und 
232 SGB VI) haben. Beide Voraussetzungen müssen nebeneinander erfüllt sein. Aus welchem 
Grund die Versicherungspflicht entfallen ist, ist für den Erstattungsanspruch unerheblich. Versi-
cherte, die sich im Inland aufhalten, können sich grundsätzlich freiwillig versichern, sofern sie 
nicht bereits der Rentenversicherungspflicht unterliegen. Somit folgt für Versicherte im Inland 

 

1 Kuszynski in: Knickrehm/Roßbach/Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 8. Auflage 2023, SGB VI, § 210, 
Rn. 1.  

2 Von Koch in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 72. Edition, Stand: 1. Dezember 2021,  
SGB VI, § 210, Rn. 3.  
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bei Beendigung der Versicherungspflicht in aller Regel das Recht auf freiwillige Versicherung, 
wodurch ein Anspruch auf Beitragserstattung entfällt. Ebenso sind Deutsche, die ihren Wohnsitz 
im Ausland haben, weiterhin zur freiwilligen Beitragszahlung berechtigt, sodass auch hier eine 
Beitragserstattung ausscheidet.  

Sonderregelungen, die sich aus über- und zwischenstaatlichem Recht ergeben können, sind im 
Einzelfall zu beachten.3  

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Frage, ob eine Berechtigung zur freiwilligen Ver-
sicherung besteht, ist der Eingang des Erstattungsantrags, sofern zu diesem Zeitpunkt alle übrigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.4 

3.2. Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt ha-
ben 

Versicherte, die die Regelaltersgrenze (vergleiche hierzu §§ 35 und 235 SGB VI) und die allge-
meine Wartezeit von fünf Jahren für eine Regelaltersrente nicht erfüllt haben, sind gemäß  
§ 210 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI zur Beitragserstattung berechtigt, da davon ausgegangen wird, dass die-
ser Personenkreis eine anderweitige Altersversorgung erworben hat. Soweit für diesen Personen-
kreis eine Berechtigung zur Zahlung freiwilliger Beiträge besteht, ist dies jedoch für den An-
spruch auf Beitragserstattung unerheblich.5   

3.3. Hinterbliebene, wenn wegen nicht erfüllter allgemeiner Wartezeit ein Anspruch auf Rente 
wegen Todes nicht besteht 

Nach § 210 Abs. 1 Nr. 3 SGB VI sind Hinterbliebene erstattungsberechtigt, soweit ein Anspruch 
auf Hinterbliebenenrente nicht besteht, weil die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren nicht er-
füllt ist oder als nicht erfüllt gilt. Als Hinterbliebene gelten Witwen, Witwer, überlebende  
Lebenspartner sowie Waisen. Für Halbwaisen findet diese Regelung jedoch nur dann Anwen-
dung, wenn kein überlebender Ehe- oder Lebenspartner des Verstorbenen vorhanden ist. 

Der Erstattungsanspruch von Witwen oder Witwern beziehungsweise überlebenden Lebenspart-
nern entsteht im Zeitpunkt des Todes des Versicherten. Eine mögliche spätere Wiederheirat ist 
für den Erstattungsanspruch unschädlich. 

Der Erstattungsanspruch einer Waise entsteht entweder zum Zeitpunkt des Todes des Versicher-
ten oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die weiteren persönlichen Voraussetzungen der 
Waise gemäß § 48 SGB VI (beispielsweise Aufnahme einer Ausbildung) erfüllt werden. Mehreren 
Waisen steht der Anspruch auf Beitragserstattung zu gleichen Teilen zu. Für Vollwaisen besteht 
auch dann ein Anspruch auf Beitragserstattung, wenn eine Witwe beziehungsweise Witwer oder 

 

3 Von Koch in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 72. Edition, Stand 1. Dezember 2021,  
SGB VI, § 210, Rn. 7-9. 

4 Wehrhahn in: beck-online.Großkommentar, Stand: 15. Februar 2024, SGB VI, § 210, Rn. 7. 

5 Westphal in: Kreikebohm/Roßbach, 6. Auflage 2021, SGB VI, § 210, Rn. 6. 
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überlebender Lebenspartner vorhanden ist. Auch in diesen Fällen ist der Erstattungsbetrag 
gleichmäßig aufzuteilen.6  

3.4. Personen, die versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit sind, wenn sie 
die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt haben 

Nach § 210 Abs. 1a SGB VI haben Versicherte, die wegen einer Versorgungszusage versicherungs-
frei (beispielsweise Beamte, Richter, Soldaten) oder von der Versicherungspflicht befreit (bei-
spielsweise Lehrer an Privatschulen) sind und die allgemeine Wartezeit zum Zeitpunkt der An-
tragstellung nicht erfüllt haben, das Recht zur Beitragserstattung, selbst wenn sie zur freiwilligen 
Versicherung berechtigt sind und somit noch eine Wartzeiterfüllung möglich wäre. 

Soweit dieser Personenkreis jedoch von dem Recht der freiwilligen Beitragszahlung bereits Ge-
brauch gemacht hat, ist eine Beitragserstattung gemäß § 210 Abs. 1a Nr. 1 SGB VI nicht mehr 
möglich.  

Die Möglichkeit der Beitragserstattung besteht nur für die Personen, die bereits endgültig in an-
deren Altersversorgungssystemen außerhalb der Rentenversicherung eingegliedert worden sind. 
Für Personen, die nur befristet versicherungsfrei beziehungsweise von der Versicherungspflicht 
befreit sind, ist eine Beitragserstattung nach § 210 Abs. 1a Satz 3 Nr. 2 SGB VI nicht vorgesehen.   

Auch ist eine Beitragserstattung nach § 210 Abs. 1a Satz 2 SGB VI ausgeschlossen für Personen, 
die wegen Geringfügigkeit einer Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei  
oder von der Versicherungspflicht befreit sind, da im weiteren Verlauf des Erwerbslebens noch-
die Möglichkeit zum Ausbau der Altersversorgung besteht.7  

4. Wartefrist 

Nach § 210 Abs. 2 SGB VI ist die Erstattung der Beiträge erst nach einer Wartefrist von 24 Kalen-
dermonaten seit dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht möglich, soweit in dieser Zeit 
nicht erneut Versicherungspflicht eingetreten ist. Für die unter Punkt 3.2. und 3.3. genannten 
Personenkreise ist die Wartefrist unbeachtlich.8 

5. Höhe und Rechtsfolgen der Erstattung 

Eine Beitragserstattung nach § 210 Abs. 3 SGB VI erfolgt grundsätzlich nur in der Höhe, in der 
die Beiträge vom Versicherten getragen worden sind. Somit sind alle Beitragsanteile, die vom Ar-
beitgeber oder sonstigen Stellen getragen wurden, von der Beitragserstattung ausgeschlossen. 

 

6 Westphal in: Kreikebohm/Roßbach, 6. Auflage 2021, SGB VI, § 210, Rn. 8 - 10. 

7 Von Koch in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 72. Edition, Stand 1. Dezember 2021,  
SGB VI, § 210, Rn. 13b - 13e. 

8 Westphal in: Kreikebohm/Roßbach, 6. Auflage 2021, SGB VI, § 210, Rn. 14. 
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Diese verbleiben in der Solidargemeinschaft als Ausgleich für den von ihr während der Versiche-
rungszugehörigkeit gewährleisteten Versicherungsschutzes.9  

Die Beitragserstattung umfasst sämtliche dem Grunde nach erstattungsfähigen Beiträge und kann 
nicht auf einzelne Beitragszeiten oder Teile von Beiträgen beschränkt werden. Haben Versicherte 
eine Sach- oder Geldleistung bereits in Anspruch genommen, können nur Beiträge für danach lie-
gende Zeiträume erstattet werden. Mit der Erstattung wird das bisherige Versicherungsverhältnis 
aufgelöst und die Versicherteneigenschaft geht verloren. Der erstattungsberechtigte Versicherte 
scheidet somit vollständig aus der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung aus 
und kann auch keine weiteren Ansprüche geltend machen. Es besteht auch keine Berechtigung 
mehr zur Wahl der Selbstverwaltungsorgane (vergleiche §§ 43 ff. SGB IV).10 

 

*** 

 

9 Westphal in: Kreikebohm/Roßbach, 6. Auflage 2021, SGB VI, § 210, Rn. 17, 19. 

10 Westphal in: Kreikebohm/Roßbach, 6. Auflage 2021, SGB VI, § 210, Rn. 35. 
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